
Anlago LL'· 

Bebouungsplah "Gartenstraße" (Hintere Wiesen) 

llegründung und ~rläutcrung nach § 9 Abs.G Bundesbnußeaetz 

Der .Bebfluungslllan tlG-artcnstl'o.ßeu · unlfo.ßt dflS Baltgeb'iet', das zwisohen der 

Kroncns tr~ßo, dem Wainhrgwog, der Gl.I.rtenstraJJe· 1 i egt; Bowie 'die aüdl iehen 

Anliegcrgrundstlicke der Gartellstraße bis Zll einer Tiefe von' etwa 45 m. In 

dieseru Gebiet sind bereits mehrero Wohngebiude erstellt. 

Dei Festsetzung (!er Vorschriften über 11-

a) das Maß der baulichen Nutzuug, 
b) den Baustil (Gcschoßhühe, Dachneigung UBW.) 

wurde unf die bereits erstellten Häuser RüokBicht gellOlnlnen UUI ein harfilo'ni-

sches Gesamtbild zu ·erhalien. Die Wasservereorgungaleitungen sind in ' allen 

Erßchlicßunßa~trßßen bereits gelegt. Die Gartenstraße i~t auf 3,50, m ausge-

bautj eine Verbreiterung auf 71 5 m in'späterer Z~it ist unerläßlich, da die 

Gf!rtenHtraßc eine Entl~J8tungsstraße (ebenfalls wie die Grabenatro.JJc aur der 

Südae.i.·Lc der Gemeinde) für die Hauptstraße, jetzt ICingerliheimcr ~traße, wer-

den 8011. Voll auszubauen sind' noch der Weinbergweg und die Dlumbcrgstrll.ße. 

Die g.eaalDtcn Aufwendungen für die naoh dem. Behauung!lplal1 vorgesehene Er[~chlieli­

sung (Verbrei terung der GarLenstruße, Ausbau des Weinbergweges I dsr Hlumberg- . 

~ : d:.ralle und der ~Cronen8traßeJ Neubau der Strfl.ßenueleuchtung) bctri.l~h etwa 

100.000,--DM. In d.ieHer SUUUlIe sind .. die Kosten für die Kanolisation' nicht. 

enthalten •. Die;~e dürften etwa weitere 100.000,-:- DM betragen •.. 

Der nordwe stl iehe TeiL des Bal1gebi.e:ts ifl.:t einer Dnuland\.lllil agune; zu unt/r':" 

ziehen. Die dort be'1'incllichcn schmalen GrnndsLücksparzellon sind in ihrer 

jetzigen l"orlll für a.ine Überbariung nic4t geeign6 · 1.~~ 

Die übrigen baulichen Vo·rachl·iften· sind auf (lem. Lageplan ersi·chtlich •. 
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